
Gemeinde Davos 
Berglistutz 1, Postfach 
7270 Davos Platz 1 
 
Telefon 081 414 30 30 
Fax 081 414 30 39 
ora@davos.gr.ch 
www.gemeinde-davos.ch 
 

Das Gesuch ist frühzeitig bei der Gemeinde Davos (Infoschalter Ordnungsamt) abzugeben oder per 
Fax/E-Mail zu übermitteln, damit die entsprechende Bewilligung ausgestellt werden kann. 

 
 
Gesuch zur Benützung des öffentlichen Grundes 
 
Der Gesuchsteller beabsichtigt folgende Aktivitäten: 
 

 Strassenmusik (Art. 19) DRB 31 Strassenartist (Art. 19 DRB 31) 

 Strassenmaler (Art. 19) DRB 31 Abbrennen von Feuerwerk (Art. 17 DRB 31) 

 Einsatz von Lautsprechern und Tonwiedergabegeräten im Freien und von Anlagen, die ins
Freie wirken (Art. 19 DRB 31) 

 Verteilen von Flugblättern, Programmen, Reklamezetteln und andere Werbeaktionen 
(Art. 19 DRB 31) 

 Anwerben für Dienstleistungen oder Beitritt zu ideellen Organisationen (Art. 19 DRB 31) 
 
Datum und Zeit der Aktion:  
 
Gebühr CHF 20.00 / Tag  
 
Personalien des Bewilligungsinhabers: 
 
Name: ……………………………… Vorname: ………………………………… 

Geb.-Datum: ……………………………… Heimatort: ………………………………… 

Beruf: ……………………………… Staat: ………………………………… 

Plz und Ort: ……………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Auflagen: 
- Das Einsatzgebiet beschränkt sich auf den öffentlichen Raum, im Grundeigentum der Gemein-

de Davos. Private Plätze bedürfen einer Bewilligung der Eigentümer. 
- Die Aktion darf keine Behinderung oder Belästigung für Passanten und Verkehr hervorrufen. 
- Passanten dürfen nicht in fordernder Art angegangen werden. 
- Pro Person oder Gruppe dürfen wöchentlich max. 2 Bewilligungen erteilt werden. 
- Die Benützung des Bubenbrunnenplatzes bedingt eine spezielle Bewilligung. 
 
 
Ort, Datum: …………………………… Unterschrift Gesuchsteller: ………………….. 
 


